
Wie Sie noch sparen können und was wir darüber hinaus zu bieten 
haben, dazu beraten wir Sie gerne unter Telefon 0 72 31/39 22 88 –   
oder klicken Sie einfach rein unter www.vpe.de.

Jahreskarte 
Jahreskarte für Erwachsene

1 Zone 2 Zonen
Stadtgebiet Pforzheim

3 Zonen 4 Zonen 5 Zonen 
= Netz

Pro Monat 37,00 43,00 52,00 59,00 68,00

Pro Jahr 444,00 516,00 624,00 708,00 816,00

Für wen?  
Erwachsene (übertragbar mit Familien- und Netzvorteil – siehe Seite 25).

Wann gültig? 
Den ganzen Tag in den gelösten Zonen. 1 Jahr ab gewünschtem Monat 
(Antrag bitte bis 10. des Vormonats abgeben). Wenn die Karte nicht gekün-
digt wird, verlängert sie sich automatisch und kommt pünktlich in Ihren 
Briefkasten. Barzahler müssen eine neue Karte kaufen.

Wo gültig? 
Je nach gelösten Zonen.  

Woher? 
Antrag bei den Verkaufsstellen und Verkehrsunternehmen sowie unter 
www.vpe.de erhältlich.

Was noch? 
Zahlungsweise nach Wunsch: entweder bar den gesamten Betrag – oder  
bequem per monatlichen Bankeinzug.  
Günstiger Zugang zu stadtmobil-Autos (siehe Seite 15).

Übrigens: Auf Wunsch kann eine Jahreskarte auch als persönliche Zeitkarte mit Lichtbild  
ausgestellt werden (dann allerdings ist sie nicht übertragbar).

Firmen oder Firmenzusammenschlüsse ab 50 Beschäftigten können mit 
dem VPE eine Sondervereinbarung über eine persönliche Jahresnetzkarte 
für ihre Mitarbeiter treffen: Die Firma bezahlt einen Pauschalbetrag über 
den VPE; die Firmenmitarbeiter erhalten ein sehr günstiges Job-Ticket.

Job-Ticket

Für wen? 
Erwachsene (übertragbar mit Familienvorteil – siehe Seite 25).

Wann gültig? 
Den ganzen Tag in den gelösten Zonen. Der Beginn des Gültigkeitszeitrau-
mes kann frei gewählt werden. Die Monatskarte gilt bis zum gleichen Tag 
des Folgemonats (z. B. vom 13.3. bis 13.4.).

Wo gültig? 
Je nach gelösten Zonen.  

Woher? 
Bei den Verkaufsstellen und Verkehrsunternehmen sowie an den  
Fahrscheinautomaten.

Was noch? 
Diese Karten gelten nicht nur den ganzen Tag in den gelösten Zonen, sondern 
überdies werktags ab 9.00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztags 
zusätzlich als Netzkarte für das gesamte VPE-Gebiet (Netzvorteil).

Monatskarte
Monatskarte für Erwachsene

1 Zone 2 Zonen
Stadtgebiet Pforzheim

3 Zonen 4 Zonen 5 Zonen 
= Netz

Erwachsene 44,00 51,00 62,00 71,00 82,00
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Für wen? 
Erwachsene (übertragbar mit Familienvorteil – siehe Seite 25). 

Wann gültig? 
Wochentags ab 9.00 Uhr bis 3.00 Uhr des Folgetages, an Wochenenden 
und Feiertagen ganztags. Der Beginn des Gültigkeitszeitraumes kann frei 
gewählt werden. Die Monatskarte gilt bis zum gleichen Tag des Folge-
monats (z. B. vom 13.3. bis 13.4.). 

Wo gültig? 
Im gesamten Netz des VPE.

Woher? 
Bei den Verkaufsstellen und Verkehrsunternehmen sowie an den  
Fahrscheinautomaten.

Netz 9-Monatskarte

Netz

Netz 9-Monatskarte 41,00

8



Für wen? 
VPE-Monats- oder -Jahreskartenbesitzer, die vor 9.00 Uhr über die gelösten 
Zonen der Karte hinaus fahren wollen. Ergänzungsfahrscheine gelten 
nicht in Verbindung mit Netz 9-Monats- oder -Jahreskarten oder mit KVV-
Fahrscheinen!

Wann gültig? 
2 Stunden nach dem Lösen für eine Fahrt in eine Richtung und nur in 
Verbindung mit einer gültigen VPE-Monats- oder -Jahreskarte.

Woher? 
Im Bus, am Fahrscheinautomaten oder am mobilen Automaten in der Stadt-
bahn (bitte lösen, bevor Sie Ihre Tarifzonengrenze überfahren).

Ergänzungsfahrschein 
für Monats- und Jahreskarten

Pauschal pro Fahrt (unabhängig von der Anzahl der Zonen)

Erwachsene 1,80

Kinder 0,90

Zuschlag 1. Klasse
Einzelfahrt pauschal pro Fahrt 

(im örtlichen Geltungsbereich des 
Grundfahrscheins)

Monatskarte pauschal  
(im örtlichen Geltungsbereich des 

Grundfahrscheins)

Erwachsene 2,20 45,00

Die in die Jahre gekommene Mehrwegkarte wird endgültig zum Auslauf-
modell. 1994 eingeführt, verliert sie zum 11.12.2011 ihre Rabattfunktion. 
Der Mehrwegkartentarif wird abgeschafft und es kann auch kein Guthaben 
mehr aufgebucht werden. 

Das vorhandene Restguthaben kann noch bis zum 31.12.2014 in Bussen 
des Stadtverkehrs Pforzheim und Mühlacker beim Kauf von Einzelfahr-
scheinen und 24-Stunden-Karten abgefahren werden. Einzelfahrscheine 
sind dann allerdings nicht mehr rabattiert. In Fahrzeugen anderer Ver-
kehrsunternehmen kann die Mehrwegkarte nicht mehr als bargeldloses 
Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie außerdem: 
Wurde der Fahrschein von der Mehrwegkarte abgebucht und ist der Um-
stieg auf ein anderes Verkehrsunternehmen geplant, so ist grundsätzlich vor 
der Abbuchung von der Mehrwegkarte ein Fahrschein bzw. eine Quittung 
zu verlangen. Dieser Fahrschein bzw. die Quittung gilt grundsätzlich nur in 
Verbindung mit einer vorzeigbaren Mehrwegkarte. 

Bis 31.12.2014 können Mehrwegkarten jederzeit beim Verkehrsunternehmen 
zurückgegeben werden. Ein noch vorhandenes Restguthaben sowie das Pfand 
von 4,00 € werden vom Verkehrsunternehmen zurückerstattet (sofern die 
Mehrwegkarte nicht beschädigt ist).

Mehrwegkarten
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